
für den Kreis Usingen.
nraiv.w S-maI: Dienstag», Donnerstags

mit beit wöchentliche« Freibeilagen
"sovnt-g«blatt' und .De, Sandmanns

Wochenblatt' .

A«tlilhkk Tril.
Aufruf.

. b„ i» t» St “ " »-«-». >umdeuliky'-" 4,iuHi  o - "- w—
„ Schlag: ausholend, am Ende des
.«jahriS im Felde. Das Sie.' srüd-
tzxr Faust darf nicht zucken, wenn es

lckjiche Feinde vom heimatlichen Boden
Rur stahlharter Wille, getragen von

.x Zuversicht, vermag diese Riesenardeit

ahkimgebliebenen Pflicht ist er. dazu
der Geist unserer Truppe» in

L,s, be-der Kriegiarbeil frisch bleibe.
>4 lünb Freunde und bedeuten für unser Heer
ildflirt Flotte eine geistige Macht- Das Buch

" ^ rMengraben, an Bord oder im Lazarett
«d ist mehr als ein bloßes Mittel zur
Ln und Zeiwerkürzung: er schlägt Brük-

dU zurzeit für den Soll"- °n
j die aber der Ziel seiner Sehnsucht
Eizählung und Belehrung, in Scherz

15 ah Jü will dar Buch die Herzen erquickeii, die
^ 8-danken vericheuchen, Schützengiabenein-

^ >md Lazareltruhe verschönen. So sind
iseno Waffe», die den Mut stärken, und Mul

fg.
z,Mionen Bi cher sind hinaiiSgcsandl. aber

Ich iönl un« der Ruf nach Lesestoff^ onSlM len Kommandostellen bi« zum schlichten
, entgegen.
tit Millionenheere sind Millionen Bücher

sich. Darum bitten wir um Geldbeiträge

Deutsche Bottsspeude
««kauf von Lesestoff für Heer

und Flotte.
. doch Bücher zu den wertvollsten Guben,
»iliche Liebe jetzt noch spenden kann,
ß un«, daß wir schöpfen können aus dem
du im Volk der Dichter und Denker aus
chn des deutschen Gemüter quillt. Gebt

—^ reichlich sür die Tapferen, Treuen, die
fch iitl und Eisen unr und dar Unsrige, Bolk
ärt* Saietlanb verteidigenI

Der Ehrenpräsident:
»Hindenburg,  Generalfeldmarschall.w

Ml «derOrtSausschuffe« für den Kreis Usingen
v. Bezold,  Kgl. Landrat.

Druck und Berlag von
R. Wagner ' Buchdruckeret in Ufingen.

Schriftleit.ig: Richard Wagner-

Fernsprecher Rr. 21.

Bezugspreis: Durch die Post bezogen vierteljährlich
1.50 Ml. (außerdem 31 P'cnnige Bestellgeld.) Ja
Berlage für den Monat 45 Mg. —Eiarückungsgebühr:
Anzeigen SV Pfg-, Reklamen 10 Pfg- die Garmoudzeile.

Donnerstag , den 5. Juli 1917.

Weisung über stattgesundene Schlachtungen erinnert.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Usingen, den 3. Juli 1917.
in Bezugnahme auf obigen Aufruf ersuche

Herren Bürgermeister, sich dieser Veran«
pi dg anzunehmen. Ich bitte, mittelst Listen

tin zu lasten und die gesammelten Spenden
ntn KaufmannA. Vogelsberger in Usingen
ihren.

kl»Opsertag ist der8. Juli bestimmt worden.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Usingen, den 2. Juli 1917.
Die Herren Bürgermeister werden an die

umgehende Vorlage der Zusammenstellung der vor¬
handenen FlachSanbauer erinnert.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Usingen, den 3. Juli 1917.
Die Herren Bürgermeister, die noch mit der

monatlichen Nachweisung über erteilte BezugSs eine
im Rückstände sind, werden an die umgehende
Vorlage erinnert.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Ustngen, den 2. Juli 1917.
Herren Bürgermeister werden an die
Mäße Vorlage der monatlichen Nach.

52. Jahrgang.

§ 2
Die Erntevorschätzung erfolgt auf Grund der

Ernleflächenerhebung nach der Bundesratsverordnung
vom 20. Mai 1917 (Reichs Gesetzbl. S . 413)
durch Feststellung von DurchschniNShektarerträgen
für die einzelnen Gemeinde». Die Feststellung
der Durchfchnitisertiäge liegt den zu diesem Zwecke
ernannten Sachverständigen oder Vertrauensleuten
ob.

8 3

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 de»
Gesetze» über die Ermächtigung des Bundesrais zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 337) folgende Verord¬
nung erlaffen: 8 1

Die Erntevorschätzung findet statt:
I. in der Zeit vom 1. bis 30. Juli 1917 für

1. Weizen:
a) Winterfrucht,
b) Sommer frucht,

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowie
Emer und Einkorn (Winter- und
Sommerfrucht),

3. Roggen:
a)  Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

4 Gerste:
a)  Winterfrucht.
b) Sommerfrucht;

II. in der Zeit vom 1. bi« 20. August 1917
sür

1. Hafer,
2. Gemenge au» Getreide aller Art;

IU . in der Zeit vom 2V September bi« 5.
Oktober 1917 für

1. Hülsensrüchte zur Körnergewinnung:
a) Erbsen und Peluschken,
b) Eßbohnen (Stangen«, Busch¬

bohnen),
v) Linsen,
ä) Acker- (Sau -) Bohnen,
s) Wicken,
k) Gemenge au« Hülsensrüchten

aller Art untereinander oder mit
Getreide oder anderen Körner¬
früchten,

3. Spätkartoffeln,
3. Rüben und Wurzelfrüchte:

a)  Zuckerrüben,
b) Runkelrüben,
c) Kohlrüben(Stellrüben, Boden,

kdhlrabi, Wrukcn, Datschen),
ä) Mairüben. Wafferrüben, Herbst-

rüben, Stoppelrüben, (Turnip»),
e) Möhren (Karotten),

4. Weißkohl.

Die Landeszentralb hörden sind berechtigt, die
Erntevorschätzung auf andere Früchte zu erstrecken.

8 4
Die zuständige Behörde oder die von ihr be.

austraglen Personen find befugt, zur Feststellung
der Hektarerträge Grundstücke landwirtschaftlicher
Belriebrinhader zu betreten.

8 3
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist eine

nach Bezirken der unteren Verwaltungsbehörden
gegliederte Zusammenstellung der Ergebniffe(Muster
1, 2,  3 ) .inzasendk'i:

a) sür btt itn § 1, I genannten Früchte
bi« zum 1. August 1917,

b) sür die tat § 1, II genannten Früchte
bi« zum 1. September 1917,

o) für die im 8 1, HI gcnannlen Früchte
bi« zum 15. Oktober 1917.

8 «
Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestim¬

mungen zur Ausführung dieser Verordnung.
Die Au«sührung«beftimm ungen sind dem Krieg«.

ernährungSaml und dem Kaiserlichen Statistischen
Amte bi« zum 1. Juli 1917 einzusenden.

8 7
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Vcrkündung in Kraft.
Berlin, den 31. Juni 1917.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler«
Dr. Helfferich.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In Ausführung der obenstehenden Bundesrats¬

verordnung ist der Kreis Usingen wie im Vorjahre
in folgend: Bezi ke eingeteilt worden:

1. Bezirk.
Brandoberndorf, Cleeberg, Espa, Weiperfelden,

Haffelborn.
2. Bezirk

Mönstadt, Grävenwiesbach, Heinzenberg, Laubach,
Naunstadt, Hundftadl.

3. Bezirk
Ustngen. Eschbach, Michelbach, Wernborn, Cransberg,

Pfaffenwiesbach.
4. Bezirk

Wehrheim, Obernhain, Anspach, Westerfeld, Hausen,
Rob am Berg.

5. Bezirk
ArnoldShain, Oberreisenberg, Nieoerreifenberg,

Schmitten, Seelenbcrg, Brombach, Dorf¬
weil.

6. Bezirk
Neuweilnau, Altweilnau, Hundstall, Treisberg,

' Riedelbach, Finsternthal, Mauloff.
7. Bezirk

Emmershausen. Winden. Haintchen, Haffelbach,
Cratzenbach, Rod an der Weil.
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8. Bezirk
Sleinstschbach. Reichenbach. Oberem!. Niederem»

Wüstems.
S. Bezirk

Gemüuden.Oberlauke», Riederlauken, Wilhelmsdorf.
Merzhaufen

Die Kommisstonsmilgliederbleiben dieselben
wie im Vorjahre.

Die Herren Bürgermeister haben den Komis-
fionen. die alsbald mit ihrer Tätigkeit zu beginnen
hoben, mu Rat und Tal zur Seile zu stehen und
tunltchst an der Besichtigung ihrer Flur teilzunebmcn

Die geschätzten Durchschnitt!?, träge find in die
L.lsten Muster 1, 2 und 3 einzmragen und diese
spatesten« bi« zum für 1 20. Juli, 2 20. August.
o 1 . Oktober hier ejnzureichen.

Die notwendigen Formulare gehen den Herrn
Bürgermeistern in den nächsten Tagen zu.

Usingen, den 1. Juli 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

8 8
D>e Verordnung tritt mit dem 30 Juni 1917in Kraft. '
Berlin, den 26. Juni 1917.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler«
Dr. Helf ferich.

Usingen, den 1. Juli 1917.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Verordnung über Höchstpreise für Honig
Vom 26. Juni 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs.
Maßnahmen zur Sicherung der Volksernähruna
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401)wird verordnet:

^ § 1
Der Preis für inländischen Honig darf, vor.

behältlichd r Vorschrift im Abs. 2. beim Verkaufe
durch den Erzeuger beim Seim, und Preßhontg
1.75 Mk, bei anderen Honigarten3.75 Mk. für
/« Kg. nicht übersteigen. Beim Verkaufe durch

andere Personen darf der Preis für Seim, und
Preßhonig 2,50 Mk., für andere Honigarten
3.50 Mk. für >/- «g. nicht übersteigen

Verkauft der Erzeuger in Mengen bis zu 5
Kg. unmittelbar an Verbraucher, so darf der Preis
für Seim- und Preßhonig bis auf 2 Mk.. für
andere Honigarten bi» auf 3 Mk. für 1L Ka
erhöht werden.

Die Lander,enlralbehörden können niedrigere
als die im Abs. 1 und 2 bestimmten Höchstpreise
festsetzen.

8 3
Ter Preis für ausländischen Honig darf die

im § 1 Abs. 1 Satz 2 festgesetzten Preise nichtübersteigen.
8 3

Der Preis schließ, Die Kosten der Verpackung
mit Ausnahme der Kosten des Gefäßes sowie
die Koste» der Veisendung bis zur Station des
Verkäufer« (Bahn, Schiff oder Post) «in Der
Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers ver¬
pflichtet, das Gefäß binnen drei Monaten zu dem
berechneten Preise zurückzunehmen Fall» das Ge¬
fäß durch den Gebrauch gelitten hat. kann der
Verkäufer für die Abnutzung eine angem.ssene
Herabsetzung des Preises fordern.

„ . § 4
Unter Seimhonig im Sinne dieser Vero dnung

ist der durch Erhitzen der Waden gewonnene,
unter Preßhonig der durch Aurpreffen au« den
Wabenresten gewonnene Honig zu verstehen.

«« 8 s
Vertrage üb r Honig, die vor dem 30. Juni

1917 zu höheren als den darin festgesetzten Preisen
abgeschlossen sind, stnd nichtig, soweit die Lieferung
zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolg, ,st.

8 «
Die in dieser Verordnung oder aus Grund

dieser Verordnung festgesetzten Pr-ise stnd Höchst,
preise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August 1914 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914(Reichs-
Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 25), 23. März 1918 (Reichs
Gefetzbl. S . 183) und 22. März 1917 (Reichs-
Gesetztst. S . 253). V ^

§ 7
Die Reichs Zuckerstelle kann nach näherer Be-

stimmung des Präsidenten des Kriegsernährlmgs-
amts Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zulaffen.

Bekanntmachung.
Nr. W I. 1771/5 17. K. R. A

betreffend Beschlagnahme «nd
Beftandserhebnng der deutschen
Schafschur und des Wollgesälles
bei den deutschen Gerbereien.

Vom 1. Juli 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Er¬

suchen des Königlichen Kriegsministerium« hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge-
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach
8 6 der Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. Avril
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376)*) — und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und die
Pflicht zur Führung eines Lagerbuches nach8 5
der Bekanntmachungen überBorratserhebungen vom2
Februar 1915, vom 3. September 1915 und vom
21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54 549
und 684)**) bestraft wird. Auch kann der Betrieb
des Handelsgewerbesgemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs Gesetzbl. S 603)
untersagt werden.

8 i
Bo» der Bekanntmachung betroffeneGegenstände.

Von dieser Bekanntmachung weiden
betroffen: Der gesamte Wollerirag
der veutschen Schafschuren und das
ĝesamte Wollgefälle bei den deutschen

.Gerbereien (auch da« Wollgefälle von
t ausländischen Fellen), gleich» el, ob die
Wolle sich auf den Schafen, bei den
Schafen, bei den Schafhaltern oder

^an sonstigen Stellen befindet.

Kurz
Deutscher

Woll-
ertrag

genannt.

Lrli»l euer Kill! zur ReictsbankI

*) Mit Gefängnis dis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird
bestraft:

1. .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-

stand Mseileschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an-'
den« Beräußerungs- oder ErwerbSaeschäst
über ihn abschließt;

3. wer der Beipflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den erlaffeiien AuSführungSbestimwunaen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten' oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen find, im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird be-
straft, . wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führenunterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bts zu dreitausend Mark oder
iw UnvermögenSfolle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die oorgeschrjxbenen
LagerbüLer einzurichten oder zu führenunterläßt.

Ausgenommen von der ar,
diejenigen Vorräte un Wolle 'S
der KriegrwoUbedarf.Ak,ieng,'s.̂ ^
48, Verl. Hedemannstr. 3,

Alle von a5? nrtn̂ <-
Gegenstände werden hiermit h>
sich n cht aus den Nachfolge
Ausnahmen ergeben.

8 3
Wirkung der Beschs

Die Beschlagnahme hat die
Vornahme von Veränderungen ltf“'
berührten Gegenständen verboten̂ 1
schäfiijche Verfügungen über hi? S
Den rechtsgeschäftlichen Verfüg7 H
fiigungen gleich, die im W-ae k" ^
streckung oder Arrestvollziehuna
der Beschlagnahme find alle
Verfügungen zulässig, die mit
stimmung der Kriegs-Rohstoff.Ab,«, ™
Iic&Preußischen KricgSministeriumr
der nächtigenden Bestimmungen«r.

§ 4 ' Mz..
Lchureilaubuij

^ Trotz der Beschlagnahme ist ba. .
S4afe erlaubt, sofern es nicht,»
als der rn anderen Jahren üblich!« ?

§ 5 m
Wafcherlc-ubnij.

Trotz der Beschlagnahme ist
Wochen nach dem Scheren oder
rung der Wolle an folgende Firmen “

1. Bremer Wollkämmer? ^
Provinz Hannover,

2. Woll-Wäscherei und-Kam,»er««rDöhren, 'fl
3. Leipziger Wollkämmerei.

Bahnhof),
4. Hamburger Wollkämmerei

o. b. Elbe '
rum Zwecke des Waschen« gestattet.

Die Erlaubnis, die Wollen an die
Firmen abzuliefern, wird mit der
daß die Krjegs.-Rohstoff-Abteilung d«
Preußischen Kriegsminister ums das Re
zuoidnen, daß die bei einer der rot1
girmen eingelieferlet. Wollen an eine
vorbezeichneien Firmen oder an die ssin,

Bremer Woll-Wäscherei, Lesum bei
Kirchhainer Wollwäscherei® »

KirchhainN. L., ' u
Deutsche WollentsetlungA.-G. gz

dorf bei Reichenbachi. V., '
Wollwäscherei und Karbonisier»,«

Hütte. Gebr. Lenk, Neuhütle beijseid j. V.
zum Waschen weitergesandt werden,
m derartige Anordnung btr
Rohstoff- Abteilung de« Königlich%
Kriegsministeriums entstehen dem Einliei,
Wolle keine Mon eren Kosten. •

Die Wäsche der Wolle bei den °o,b°
Firmen erfolgt zu folgenden von derh
walwng ihnen vorgeschriebenen Bedingim

1. Die Wolle ist frei nächste
ihres Lagerortes zu senden.

2. Die Firmen sind verpflichtet, dos
der Wolle zu den Sätzen von 0.
für 1 Kg. auf gewaschenes Gr.
rechnet einschließlich Sortier»ig
30 v. H Unter- und Redens,
0.05 .Mk. für 1 Kg. Zuschl
waschener Gewicht gerechnet bei,,
über 20 v. H. Unter- und%
dei sofortiger Barzahlun, ohnej
iug z» bewirken. Die Wolle'
packt einzuliefern.

3. Der Waschiohn ist vor Abliese
fertiggewaschenen Wolle zu erU

4. Die Firmen sind verpflichtet, I
binnen8 Wochen nach Einlieker
frei, das heißt mit einem beide,
festgeftellten Fettgehalt von
v- H , zu waschen und da!
gewicht auf einen Feuchtigkeittge
17 v. H. konditioniert festzustck,

Die Firmen unterstehen der dauernde
wachung durch die Kriegs-Rohstoff Abteil
Königlich Preußischen Kriegsminstteriumi



I § 6
^,ßcru,igserlaubnis.

- beschlagnahme ist die Veräußerung
^ gxr Wolle vor ibrcr Einliefcrung

benannten Firmen oder
- ' Lcn nach ihrer Einlicferung all-
1®^ mit Ausnahme der Veräußerung

Verarbeiter.
>Hbedarf-Akliengesellschaft in Berlin
tzcdemannstr . 3, nimmt Ange-

nur bei einer Menge voni i Maltern nur bei einer Menge von
Kkl- Rohwolle und von Nicht-

1 «bi  bei einer Menge von mindestens
'JLofle entgegen.

«mollbedarf-Akticngesellschaft stellt über
iäufe £tle ^Renge der beschlagnahmten

Mpfangrbescheinigung au «.

en.,4 n,b -r« ahmepreis.
^^ rwolldedars-Aktiengesl-llschaslm Berlin

«vbemannßr. 3, wird für das

SU eii,,,
' « 3til

i.

„ K
'Kl bj,
en:

Hedemannstr . 3 , wird für dar
"gellte Verkaufsgewicht reingewaschener

' folgenden Uebernahmepreis

I,

Ltt et Schashalter ist
|r jij, Schurwollen , welche vor dem 1.

ä ajai 1917 geschoren worden find,
taivie M alle Gerber wollen , welche

dem 1. Mai 1917 vom Fell ab-
worden stnd , einen auf Grund'

läge der Bekanntmachung über die
Höchstpreise für Wolle und Wollwaren
„„m 22 . Dezember 1914 für ge¬
raschene Wolle festgestelllen Ueber-
r.ahmepreiS;

di für Schurwollen , welche nach dem 30.
April 1917 geschoren worden stnd,
sowie für alle Gcrberwollen . welche
nach dem 30 . April 1917 in Deutsch¬
land vom Fell abgelöst worden stnd,

, einen auf Grund nachstehender Ein-
teilung sestgest llten Uebernahmepreis:

15 .75 Mark,
14 .75

HE

. . rt - •

. . ri - '

. > n • •

tf • •

- - rt • '

» • tf • •

• - ft • •

. - ft • •

. > tt

ft ' •

. . rt • •

13 .75
IS¬
IS,25
11,50
10 .75

9,95
9,05
8 .15
7,25
6,45

oortai

P»

: 0,4!

für 1 Kg . gewaschener Wolle ein¬
schließlich Waschlohn . Im übrigen
gelten bezüglich der Wäsche der Wolle
die Bedingungen des § 5 dieser Be¬
kanntmachung.

Mit er nicht Schafhalter ist,
den gemäß den unter ft , a  und b
getroffenen Bestimmungen festgestellten
Uebernahmepreis zuzüglich 2 v in
dem unter s , und zuzüglich 3 v . H.
in dem unter b vorgesehenen Falle.

UriegSwollbedarf-Akliengesellschaft setzt die
r  ju zahlenden Preise unter Zuziehung
Ichverständigenkommisfion fest. Sie wird
! M ihr zu gewährenden Preise vor end-
Siegelung eine Abschlagszahlung gewähren,
rkung: Es ist genau zu beachten , daß
ipreise der Bekanntmachung vom 22.

1914 sowie die vorstehend sestgesetzlen
lepreise von der KriegSwolbedarf Aktien-

höchstens für die von der Bekannt»
betroffenen Gegenstände erster Sorte ge»

ien dürfen.
mndere Arten wird die Kriegswollbedarf-
Waft entsprechend niedrigere Preise zahlen.

8 8
epfticht und Meldestelle.

>t die von dieser Bekanntmachung be-
Gegenstände (§ 1) nicht innerhalb der

1 klimmten Frist zum Waschen eingeliefert
^innerhalb der im 8 8 bestimmten Frist

l!iieg»wollbedars »Aktiengesellschaft veräußert
- i - fab, unterliegen fie einer Meldepflicht.

Meldungen haben monatlich zu erfolgen
" an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-

Teilung des Königlich Preußischen
trium», Berlin SW 48 , Verl . Hede-

dii

ü

mannstr . 10 , mit der Aufschrift „ Betrifft Woll-
Meldung " versehen , zu erstatten.

8 9 ÄMeldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

I . alle Personen , welche Gegenstände der
im 8 1 bezeichneten Art im Gewahrsam
haben oder aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbs wegen
kaufen oder verkaufen;

3 . gewerbliche Unternehmer , in deren Be¬
trieben solche Gegenstände erzeugt oder
verarbeitet werden oder bei denen sich
solche unter Zollaussicht befinden;

3 . Kommunen , öffentlich -rechtliche Körper¬
schaften und Verbände-

8 10
Stichtag und Meldefrist.

Zu melden ist der am ersten Tage jeder
Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand
an meldepflichtigen Gegenstände . Die Meldung
ist bis zum 25 . Tage eines ijeoen Monats zu
erstatten.

8 ii
Enteignung.

Diejenigrn Mengen Wolle , die nicht innerhalb
der in § 5 bestimmten Frist zum Waschen ein-
geliefert oder innerhalb , der im 8 8 bestimmten
Frist an die KriegSwollbedaif - Aktiengesellschaft ver¬
äußert sind , werden enteignet werden.

8 13
Freigabe.

Anträge aus Freigabe von Wolle können nach
Ablehnung de» Ankaufs der Wolle durch die Kriegs«
wollbedarf Aktiengesellschaft in Berlin für die ab-
gelehnten Mengen gestellt werden.

Die freigegebenen Mengen sind gesondert von
den übrigen zu halten.

Die Anträge stnd (unter genauer Angabe der
abgelehnten Menge und Uebersendung einer
Musters ) an die Kriegsrohstoff -Abieilung der
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion
W I ., Berlin SW 48 , Verl Hedemannstr . 10,
zu richten , welche für die Entscheidung zuständig ist.

An Schashalter kann anstelle der bisher auf
Antrag erfolgten Freigabe geringer Mengen au»
eigenem Besitz je nach der Menge der abgelieferten
Wolle ein Bezugsschein auf Wollgarne zu ange¬
messenen Preisen gegeben werden.

Die näheren Ausführungsbestimmungen werden
ergehen.

8 13
Anfrage « und Anträge.

Alle auf die vorstehenden Anordnungen bezüg¬
lichen Anfragen und Anträge find an die Kriegs
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen KrjegS-
ministerims , Sektion W . I ., Berlin SW 48,
Verl . tzedemannstr . 10 . zu richten und am Kopfe
de» Schreibens mit der Aufschrift „ Wollbeschlag-
nähme " zu versehen.

8 1^
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1 . Juli 1917
in Kraft.

Die Bekanntmachung Nr . W . I . 1640/6 . 16.
K R . A . wird drnch diese Bekanmmachung aus-
geho'o .n.

Frankfurt ( Main ), den 1. Juli 1917.
Stellv . Generalkommando

_ des 18 . Armeekorps.
XVIII . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Ab, . Ulb , 1b . Tgb .- Nr . 2635.

Betr . : Verpflichtung zur Anmeldung
von Broschüren , Flugblätter « . Ge¬
schäftsberichten und sonstige « lite¬
rarischen Erzeugntffe « vor ihrer
Veröffentlichung oder Anshän-
digung an Besteller oder dritte
Personen.

Auf Grund des 8 9 b des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4 . 6 . 1851 und der
Reichrgesetzes von - 11 . 12 . 15 ( R . G . Bl . S.
813 ) verordneich hiermit für den mir unterstellten
Korpsbereich und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der
Festung Mainz:

8 i
Drucker und Bervielfältigungsanstalten haben

alle nicht znm öffentlichen Verkauf oder
Vertrieb bestimmten Bücher, Denkschriften

Broschüren , Flugblätter , Geschäftsberichte , Korre¬
spondenzen . Aufruse und sonstigen literarischen
Erzeugniffe . in denen öffentliche oder dir Allge¬
meinheit berührende Fragen behandelt werden,
spätestens nach Fertigstellung der Vervielfältigung
vor Verbreitung oder Aushändigung an den Be¬
steller oder an dritte Personen unter Vorlage
eines Exemplars de» Erzeugnisses bei der Preffs-
adteilung de» stello . Generalkommandos anzumelden.

8 2
Die Anmeldepflicht für den Drucker oder die

Vervielsältigungsanstalt fällt fort , wenn die zum
Druck oder zur 2 ervietfältigung übergebene Unter-
läge bereits den deutlich stchtbaren Freigabeoer-
merk der zuständigen Zensurstelle trägt.

8 3
Es ist verboten , die angemeldete Druckschrift

zu verbreiten oder auszuhändigen , bevor ein Be¬
scheid der Preffeableilung ergangen ist.

8 4
Die Bezeichnung alft „ Manuskript " ob r als

„Brief " oder als „Vertraulich " , „ Nur für Mit.
glieder " , zum „ Prioatgebrauch " usw . entbindet
nicht von der Anmeldepflicht , dergleichen ist die
Höhe der Auflage und Umfang der Verbreitung
sür die Anmeldepflicht ohne Belang.

8 5
Als Vervielfältigungen sind auch anzusehen:

Klischees , Mairitzen und ähnliche zur Herstellung
von weiteren Vervielfältigungen bicnenbc Erzeug-

Den -Preffeerzeugniflen stehen alle auf
mechanischem oder chemischem Wege bewirkten
Bersältigungen einschließlich der Abzüge und Durch¬
schlüge von Schreidmaschinenschrift sowie Abbil-
düngen gleich.

8 7
Zuwiderhandlungen werden , wenn die Gesetze

keine höhere Strafe bestimmen , mit Gefängnis bis
zu einem Jahre und bei Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Hast oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mk . bestraft.

8 8
Die vorstehende Anordnung tritt sofort in

Krasl.
Frankfurt (Main ) , den 15 . 6 . 1917.

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.

Wi mMer  Seit.
Der Krieg.

VVTB Großes Hauptquartier,  3 . Juli.
Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz:
Erst gegen Abend lebte allgemein die Feuer-

iätigkeit auf , sie erreichte im Dpern -A schnitt eine
erhebliche Stärke.

Bei der
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

hatten eigene Vorstöße in die englische Linie nörd¬
lich des Kanals von La Baffse , westlich von Lens
und bei Bullecourt gute Erkundungsergebniffe.
Auch in einem Postengefechl bei Harg court , nord¬
westlich von St . Quentin , wurden von uns Ge¬
fangene gemacht und KciegSgerät geborgen.

An der
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz

suchten wiederum die Franzosen die verlorenen
Graben an der Hochfläche von La Novelle und
auf dem linken MaaS - Ufer zurückzugewinnen.
Südöstlich von Ceruy brachen zwei Angriffe in
unserer Abwehrwirkung verlustreich zusammen , am
Walde von Avocourl und an der Höhe 304 per»
hinderte unser Vernichtungsfeuer die zum Angriff
bereilgestellten feindlichen Siurmlruppen die Gräben
nach vorwärts zu veilaffen . Am Pöhlberge in der
Champagne gelang ein eigenes Unternehmen wie
beabsichtigt ; die Erkunder brachten Gefangene und
Beute zurück.

*

Sech » feindliche Flugzeuge wurden abgeschoffen,
eins davon durch Rittmeister Freiherr von Rlchlhosen.

Lrstliche« Kriegsschauplatz
Front der Generalseldmarschalls Prinz Leopold

von Baynv.
Während zwischen der Ostsee und dem Pripjet

die GefechlStätigkeit nur bei Riga und Smorgon



sich steigerte, war der Feucrkampf stark am Mittel¬
läufe des Siochod, wo russische Teilangriffe an
der Bahn Kowel—Luck verlustreich scheiterten, und
südwärts bl» an die Zlota«Lipa.

Dort Hai die Schlachi in Ostgalizien ih en
Fortgang genommen.

lieber die Höhen des westlichen Stippa-Ufer
vorbrechend gelang es russischen Massenangriffen,
die Einbruchastelle des Vorlage» no vwärir zu
verbreitern. Das Eingreifen unserer Reserven ge-
bol dem Feinde Hali.

- Bei Koniuchy find vor. und nachmittags starke
Angriffe der Russen vor den neuen Stellungen
unter schweren Verlusten zusammengebrochen. W'iier
südlich fand der Feind bisher nicht die Kraft,
seine Angriffe gegen die Höhenstellnngen bei
Brzezany z» erneuern

In den Karpathen, in Rumänien und an der
Mazedonischen Front

ist die Lage unoeränderl.
Der Erste Generalquartiermeister.

Ludendorff.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
8 Merzhansen , 3. Juli. Landsturmmann

Karl Reu, er Ir  von hier (Inhaber der Leff. Tap-
ferkeitSmedaille) wurde mit dem „Eisernen Kreuz"
ausgezeichnet.

— Köuigstei « i . T .. 2. Juli. Das zur.
zeit im hiesige» Schliß weilende badische Groß¬
herzogspaar übergab heule die von de» Erben der
Großherzogin-Multer Aoeihnd von Luxemburg
der Stadl geschenk'e Burgruine Königst in dem
Bürgermeister Jacob». Ein gleichzeitig vom Grrß
herzogspaar der Stadt überwiesenes erhebliches
Legat wurde dem Herzogin Adelheid-Stift zuge-
eignet. Die Zinsen dieser Stiftung sollen den
Stadlarmen zugute kommen

Berlag deS Bibliographische» Instituts ia  Leipzigu. Wie,

Oer Krieg 1914/16*
Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in
umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder-
artikeln, mit hervorragendm Fachmännern heraus¬
gegeben vonD i etri chS chäfer. M vielen Karten,
Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen
Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden 10 Mark

(Fortsetzung erfolgt nach FriedenSschluß und Freigabe durch die Zensur.)

Atas zum Kriegsschauplätze1«14/16.
23 Haupt- und 10 Nebenkarten aus Meyers Konver¬
sations-Lexikon. In Umschlag zusammengeh. 1,50 M.

La:=

Für die vielen Beueise herzlicher
Teilnahme beim Hiuscheiden und bei
der Beeidigung unseres lieben Ver»
stoibenen sagen wir Allen, insbesondere
Herrn DekanB ohri s für die Trostes-
worie am Grabe, sowie den Diako-
uisstnncn für ihre aufopfernde Hilfe
hierdurch innigsten Dank.

Vermislhle Nachrichten.

Im Namen der trauernden
Hinterbliebenen:

Frau bmilie HreiS und Sohn

Usingen , im Juli 1917.

^8 Hohenheim.  3 . Juli . Die Eid-
bebenwarte teilt mit: Heute nach, zwischenI I Uhr
10  und II Uhr 20  Minuten wurde hier ei» von
der Schwäbischen Alb ausgehender Eidstoß m-
zeichnet. Die Hiroenlseiuung war 50 Kilometer
von Hohenheim und weist aus die Ebuiger Gegend
hin, während das letzte stärkere Erdbeben vom
31 . Juni seinen Herd in der Gegend von Konstanz
hatte. Entsprechend der a,s den Auszeichnungen
der Instrumente entnommenen Herdenifernung.
Auch die hierher gelangten Mitteilungen des
schweizerischen Erdbebendienstes bestätigen für dar
Erdbeben vom 21. Juri die Lage de» Herde« am
Westende des Bodensees.

Donnerstag, den 5. Juli , abends9 Uhr.
Tagesordnung:

Antrag auf anderweitige Fcstsrtzun, bei
Diensteinkommens für den Sladirechner

InjfiBcn.

B
80 bis 100 Zentner

Wiesenheu
kauft die Gtadt Usinge « .

Anmeldungen sind an Herrn Fritz Peter zu
richten.

Wem-Wohnung
4 Zimmer . Küche und Zubehör, per 1. 10. 17
anderweit zu vermieten.

Gg. Keth, Bahnhofstr. 27.

Stachel- ii.Jühlimljsbmkil
kauft
2)

« »sperr HSrdt,
Gasthaus „Adler".

Nach Einstellung einer Gihilfen
ist mein

Frisier-und Rasier-
qeschäst

wieder geöffnet . Ich bitte um
geneigü» Zuspruch (3

Karl Schütz, Friseur.

Mädchen
zu ält. Ehepaar für Küche und Hausarbeit gesucht
nach Homburg-Gonzenheim.
bb) Kohr . Frankenstr. 4.

SV Manch, » - Wz

Fleißige FW
für saubere Arbeit sosort ges«z

Maschinenfabn
Ferdinand BeissL

Oberursel j. jl

Stück Klee
zu pachten gesucht. (1) August

Amtlicher

Taschen-
Fahrplj

Gültig vom 1. Juni 1917.
Beilage: Bahnsteig-Fahrplan der aufi
dahnhof Frankfurt(Main) abführende»

kommenden Züge.
- Preis 20 Pfg.

Kreisblatt'Drnckerei Usin
Landwirtschaftliche Augebulk.

für Hausarbeit und zur Mtthilie int Laden gesucht.
Jamin , Oberursel.

2) Austrabe 22 . Tel. 142.

Unter dieser lleberschrift werde» Xl
von Landwirte» des Kreises Ufingnii
mal gebührenfrei  aufgenomum
Wortlaut dieser Anzeigen muß j>
schriftlich  bei uns «»gereicht»n.
Jede weitere Aufnahme der laadtz.1
aedote berechnen wir zu dem übliche«Zai
preise. Diese Beträge erbitte« tshr1
— der Einfachheit wegen— i« 8«

Tüchtiges Mädchen
für Haus» und Feldarbeit per sofort gesucht

Frau Jea « Peter
(Nassauer Hof).2)

Das Aitshebtil desMhIgrabkns
im Akkord zu vergeben. (2

Kötter , Walkmühle.

Machen
für Hausarbeit zum 15. Juli
gesucht.

Frau Kreissekretär Schönfeld.

<®
ute Fahr - und Milchkuh 1

zu verkaufen
Heinrich Maurer , SouM

Wagen Kornftroh
zu veikaufen (*) Karl Müller.

8 —10 Ztr . Kornftroh
(Flegeldrusch) zu verkaufen
*) August Wer « , Weiherg-j

Schöner fprnngfühiger Zucht!
(Simmenialer Raffe) zu verkaufen.
*) Wilhelm Erui.

Noterübenpflanze«
adzugeben. (*) Gasthaus

i,!S

Zum Einmachen des Obstes0h« eA «A^Einmach-Tnülett,
in Rollen zu 30 Pfg
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